
 

A m t s b l a t t   
Landkreis Straubing-Bogen 
         – Heimat des Bayerischen Rautenwappens - 

Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 7.45 bis 12.00 Uhr, Mo. und Di. 13.00 bis 16.00 Uhr, Do. bis 17.00 Uhr 
KFZ-Zulassung und Führerscheinstelle: Mittwoch nachmittags geschlossen, übrige Zeit nach Vereinbarung (bitte nutzen Sie auch 
diese Möglichkeit), Schalterschluss in der Zulassungsstelle jeweils ½ Stunde vor Ende der Sprechzeiten: 
Sie erreichen uns mit dem Stadtverkehr SR, Linie 3, mit der Bahn, Haltestelle Straubing-Ost 

Nr. 20 07. Mai 2021 50. Jahrgang 

 

Amtsblatt des Landkreises Straubing-Bogen    
Das Amtsblatt erscheint als Nachrichtenblatt des Landkreises und aller anderen Behörden zweimal 
monatlich bzw. nach Bedarf. 

Herausgabe, Druck und Vertrieb: Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstr. 15, 94315 Straubing 
Tel.: 09421/973-0          Fax: 09421/973-230 
Internet: www.landkreis-straubing-bogen.de               E-Mail: landratsamt@straubing-bogen.de 

Verantwortlich für den Inhalt: Einsender bzw. Unterzeichner der betreffenden Bekanntmachungen 
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1.  Vollzug der Wasser- und Abwasserabgabengesetze; 
Bekanntmachung über das Einleiten von behandeltem 
Abwasser aus der Kläranlage Salching in die Aiterach durch die 
Gemeinde Salching 
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2. Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der 12. 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. 
BayIfSMV)  
Amtliche Bekanntmachung für den Landkreis Straubing-Bogen 
werden die für den Schulbetrieb und den Betrieb von 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen 
maßgeblichen Inzidenzwerte wie folgt amtlich bekannt 
gemacht: Der Wert von 100 Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von 
sieben Tagen ist seit mindestens 3 Tagen überschritten. Der 
Wert von 165 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist seit 
mindestens 5 Tagen unterschritten. 
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3. Vollzug der Verordnung (EU) Nr. 2016/429 und der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2020/689 
Allgemeinverfügung über die Anordnung eines BVD-
Impfverbots und Einstallungsverbots BVD-geimpfter 
Rinder 
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http://www.landkreis-straubing-bogen.de/
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